
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1964/12/1 5Ob302/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1964

Norm

ABGB §1098

EO §355 I

EO §355 XVIII

MG §18

ZPO §226

Rechtssatz

In dem Begehren des Mieters, der Vermieter habe zwei getrennte - vom Mieter bewohnte - Wohnungen durch eine Tür

zu verbinden, ist auch das Begehren enthalten, dem Mieter zu gestatten, die Verbindungstür auf seine Kosten

herzustellen.
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